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Charakter und Probleme des neuen Zolltarifs
Hellmut Kalbitzer, Hamburg

Sowohl die internationalen Verhandlungen in Torquay über die gegenseitige Gewährung von 
Vorzugszöllen ah  audi die Beratungen der Zolltarißiommission des Bundestages sind je tz t 
beendet worden. Die Vertraulichkeit der Tarifkommissionsberatungen war notwendig, um die 
internationalen Verhandlungen nicht zu  gefährden. Nur durch Indiskretionen wurden in der 
Wirtschafispresse einige ungenaue Gerüchte veröffentlicht.
Wir wählen diesen Zeitpunkt, um von einem Abgeordneten, der laufend an den Arbeiten der 
Zolllarifkommission des Bundestages beteiligt war, einige Aufschlüsse über die wichtigsten 
Probleme des Tarifs zu erhalten.
Eine bis ins einzelne gehende Besprechung der 1360 Haupt- und 3296 Unterpositionen kann 
natürlich in diesem Rahmen nicht erwartet werden und muß späteren Kommentaren Vor
behalten bleiben. Die Redaktion

Sd ion  in  den ersten Wochen der Regierung Adenauer, 
im Oktober 1949, wurde durch Kabinettsbesdiluß 

ein Zolltarifaussdiuß mit der Ausarbeitung eines neuen 
Z olltarifs beauftragt.
Im A p ril 1950 lag der Regierung ein Entwurf vor, der 
nach A nhörung vieler Sachverständiger und Inter
e s s e n te n  zustande gekommen war. Nachdem die Re- 
g ieru iag  dem Entwurf zugestimmt hatte, wurde er an 
den ! B undesrat geleitet, der keine Einwendungen 
erhob;), und an die Hohe Kommission, die einige Zoll- 
senkuungen  vorschlug, die auf den weiteren Gang der 
V erhaiandlungen jedodi bisher keinen Einfluß gehabt 
habenin. Der Bundestag überwies den Entwurf nach 
k ü rze re r Grundsatzdebatte, bei der einerseits der 
WunsQscäi nach weitergehenden Tarif Senkungen laut 
wurdede, andererseits aber Senkungen, die als handels- 
po litisisd ie Vorleistungen angesehen werden mußten, 
abgeldehn t wurden, einer dafür gebildeten Unter- 
kom m nission „Zolltarif“.
Die ./^Arbeit dieser Kommission begann Ende Oktober 
u n te rr stärkstem Zeitdrude, da die Regierung die Ver- 
abschhiedung bis spätestens Ende 1950 forderte, weil 
zu d iieser Zeit die internationalen Zolltarifverhand- 
lungeen in Torquay bereits eingesetzt hatten, bei denen 
man gern mit einem verabschiedeten Gesetz an
g e tre te n  wäre.
D ieses Tauziehen um die Termine zwischen Ministe- 
ria lbü rok ratie  und Abgeordneten des Außenhandels- 
ausscäiusses ging hinter der Bühne während des ganzen 
J a h re s  vor sich. Die Zeitnot erklärt sich daraus, daß 
D eutschland erst im Herbst 1949 wieder Parlament 
und Regierung bekam und beginnen mußte, ein jahre
langes staatliches Vakuum mit eigener Gesetzgebung 
aufzufüllen, während die Partner wohlvorbereitet zur 
K onferenz nach Torquay kamen. Als die Regierung 
A nfang  1950 im Außenhandelsausschuß darauf hinwies, 
schlugen die Abgeordneten den im Grundgesetz nicht 
vorgesehenen W eg vor, Regierungs- und Parlaments
ausschuß die sachlichen Beratungen gemeinsam durch
führen  zu lassen. Nachdem die Regierung aus staats
rechtlichen Bedenken diesen Vorschlag ablehnte, 
k o n n te  sie nicht erwarten, daß das Parlament seine

Pflicht vernachlässigen und ein Gesetz ungeprüft und 
undiskutiert annehmen würde. Die Abgeordneten 
rechneten damit, daß von den ausländischen Konfe
renzpartnern Verständnis für unsere zeitliche Benach
teiligung erw artet werden könne. Diese Erwartung er
füllte sich, denn die Konferenz in Torquay schließt, 
ohne daß ein deutsches Zolltarifgesetz verabschiedet ist.

WIDERSTREITENDE TENDENZEN 
W ährend der alte Tarif als Berechnungsgrundlage das 
Gewicht der zu verzollenden W are nimmt, auf das der 
Zoll in M ark und Pfennig per Kilo festgelegt wird, 
errechnet der neue Entwurf den Zoll nacäi dem W ert 
der Ware, auf den prozentuale Aufschläge erhoben 
werden.
Das Jahr 1950 stand im Zeichen günstiger Außen
handelsentwicklung und fortschreitender internatio
naler Zusammenarbeit. Die Abgeordneten waren des
halb anfangs geneigt, die im Entwurf yorgeschlagenen 
Zollsätze generell zu senken, da internationale Fach
ausschüsse und Konferenzen seit Jahren eine euro
päische Zollunion debattieren, deren technische Vor
aussetzungen auch inzwischen tatsächlich geschaffen 
worden sind.
Aber zugleich mit den Kommissionsberatungen über 
den autonomen Zolltarif liefen in Torquay die in ter
nationalen _Verhandlungen über die Gewährung von 
Vorzugszöllen zwischen den Teilnehmern. Dem Parla
mentsausschuß fiel hierdurch eine Aufgabe zu, die ihm 
ursprünglich nicht gestellt war, nämlich mit den Regie
rungsvertretern aus Torquay laufend zu besprechen, 
welche dort auszuhandelnden Zollvergünstigungen 
wohl vom Parlament akzeptiert würden. Daß es zu 
dieser laufenden Abstimmung kam — obwohl es ver
fassungsrechtlich nicht notwendig war, denn die V er
antwortung für die V erträge in Torquay trägt bis zur 
Ratifizierung durch den Bundestag die Regierung — 
ist die Folge der Selbstbehauptung der Unterkom
mission gegenüber der Zumutung der Regierung, den 
Tarifentwurf pauschal zu übernehmen. Durch diese 
enge Verbindung zu den Verhandlungen in Torcjuay 
zeigte sich mit der Zeit immer deutlidier die Tendenz 
des Auslandes, von seinen Zollsätzen nicht wesentlich
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herunterzugehen. Das gilt besonders von Frankreich 
und England, so daß die skandinavischen und die 
Benelux-Länder sich mit ihren relativ niedrigen 
Tarifen benachteiligt fühlten. Für Deutschland w ar die 
obere Grenze ungefähr im Tarifentwurf festgelegt, da 
nach den Konferenzbedingungen die Sätze von vor 
dem Kriege im Durchsdinitt nicht überschritten werden 
durften. Die Ermittlung der früheren Sätze war aller
dings problematisch, da man sowohl Berechnungs
methode (Wertzölle statt Gewichtszölle) und Schema 
(Brüsseler Schema) geändert hatte, als auch andere 
H andelspartner (Verminderung des Osthandels) vor
fand. Und vor allem waren durch deutsche und aus
ländische Preissteigerungen die Relationen zwischen 
der früheren absoluten und der jetzigen prozentualen 
Höhe nur schwer genau zu berechnen. Immerhin hatte 
das Ausland den deutschen Tarifentwurf in dieser Hin
sicht bei Beginn in Torcjuay als befriedigend bezeichnet. 
Die Tendenz des Auslandes, an seinen zum Teil viel 
höheren Zollsätzen festzuhalten, machte es der Kom
mission zur Pflicht, deutscherseits Vorleistungen in 
Form von Zollsenkungen zu verhindern. Besonders da 
seit dem Herbst audi für den größten Liberalisierungs
optimisten k lar wurde, daß die bisherige deutsche 
Außenhandelspolitik an den zu weitgehenden Vor
leistungen in  der Liberalisierung des Außenhandels 
scheitern mußte. Es mußte deshalb auch bedacht 
werden, bei späteren Verhandlungen der deutschen 
Handelspolitik weitere Verhandlungsreserven zu er
halten.
Außerdem einigte sich die Kommission darauf, die in 
Torquay durch Verhandlung zugestandenen Vorzugs
zölle nicht zu stark  unter die zu beschließenden auto
nomen Zölle fallen zu lassen, um nicht den Eindruck 
unseriöser Verhandlungsspannen aufkommen zu lassen. 
Ein Unterschied von etwa 25 “/o (das sind bei einem 
Zollsatz von z. B. 20 "/o nur 5 Punkte) zwischen Vor
zugs- und Verhandlungszöllen wurde im allgemeinen 
für angebracht gehalten.
All diese zu berücksichtigenden Faktoren machten eine 
systematische Errechnung der Zollsätze unmöglich. 
Man w ar vielm ehr auf praktische Überlegungen im 
Einzelfall angewiesen. Das macht eine Erklärung 
wenigstens für die wichtigsten Einzelpositionen not
wendig.
Gesagt werden muß noch, daß die Unterkommission 
im Gegensatz zum Regierungsausschuß, der die Vor
lage ausarbeitete, die Anhörung von Interessenten im 
Ausschuß grundsätzlich ablehnte, um nicht von der 
Flut der Interessenten erdrückt zu werden und eine 
möglichst unabhängige Beurteilung zu ermöglichen. 
Dabei blieb es jedem Abgeordneten außerhalb der 
Kommission überlassen, Interessenten anzuhören, die 
sowohl persönlicii vorsprachen als auch in Briefen und 
Denkschriften um Berücksichtigung nachsuchten. Die 
Ergebnisse der Beratungen mußten natürlich solange 
vertraulich behandelt werden, wie die Verhandlungen 
in  Torquay anhielten, da sonst die W irkung von in 
der Kommission verabredeten Verhandlungsmargen 
gegenüber den Kontrahenten verpufft wäre.
Die jetzt von der Unterkommission dem Plenum des 
Bundestags vorzulegenden Abänderungeni des Regie

rungsentwurfs w erden dort öffentlich diskutiert und, 
soweit eine Einigung noch nicht erzielt wird, zu einer 
letzten Beratung der Unterkommission wieder über
wiesen. Eine solche letzte Beratung w ird in  diesem 
Falle besonders wichtig sein, um die bisher notwendi
gerweise eingeschränkte Publizität vor der endgültigen 
Verabschiedung wirksam herzustellen. Man wird jedoch 
nicht viele Interessentenwünsche berücksichtigen kön
nen, schon um nicht das ganze W erk der in Torquay 
ausgehandelten Vorzugszölle zu gefährden. Denn die 
Nichtratifizierung der dort abgeschlossenen Handels
verträge ergäbe für Deutschland einen unübersehbaren 
Handelsschaden. Aber welcher Beteiligte wollte schon 
je tzt garantieren, daß sich nicht einzelne Änderungen 
im Gesam tinteresse notwendig machen, die bis heute 
noch nicht erkannt sind?

AGRARZÖLLE
Die Landwirtschaft hat im Bundestag die weitaus beste 
Interessenvertretung, die sich durch alle Parteien zieht, 
ironisch oft als „grüne Front" bezeichnet wird und frei 
von aller Theorie über „freie M arktwirtschaft“ einen 
starken Protektionismus für sich fordert.
Die Landwirtschaft kann sich, anders als Gewerbe und 
Handel, bei unrentablen Preisen durch Drosselung der 
Produktion über W asser halten, da sich der Bauer 
durch Senkung der Lebensansprüche w eitgehend zum 
Selbstversorger machen kann. Sind der Landwirtschaft 
durch Schutzzölle dagegen auskömmliche Preise garan
tiert, so fehlt ihr der Anlaß zur Rationalisierung. 
Diese Tatsachen schufen „die Not der Landwirtschaft“, 
die zum Repertoir jedes bäuerlichen Versammlungs
redners gehört. Dahinter verstecken sich echte Schwie
rigkeiten und erpresserische Wünsche nach staatlichen 
Preisgarantien. Das Ergebnis ist seit 80 Jahren eine 
staatliche Schutzzollpolitik, die der Landwirtschaft ihr 
Auskommen sicherte, aber die nötige M odernisierung 
nicht erzwang, denn aus historischen und menschlichen 
Gründen herrscht un ter den Bauern nicht das kom
merzielle Prinzip der preisw ertesten Produktion, so 
daß die deutsche Landwirtschaft heute nicht optimal 
leistungsfähig ist.
Diesem krisenhaften Zustand ist über die Preise nicht 
beizukommen, weil durch erhöhte Gewinne die M oder
nisierung nicht angeregt wird. Hierzu bedarf es viel
mehr direkter finanzieller und organisatorischer S taats
hilfen, wie z. B. M eloriationen und landwirtschaftliche 
Schulen, die durch keine noch so vorteilhafte Zoll
politik bew irkt w erden können.
Über den Zollschutz der Viebwirtschaft konnte eine 
Einigung nicht erzielt werden. Da hier so extreme 
Preisschwankungen wie bei Obst und Gemüse nicht zu 
erw arten sind, kam eine Sicherung durch Gewichts
zölle nicht in Frage. Aber w ährend Regierung und 
SPD. einen autonomen Zollschutz von 15 “/o für aus
reichend hielten, beschlossen die Regierungsparteien 
einen solchen von 20 Vo. Das Hauptargum ent der SPD., 
daß über das Notwendigste hinausgehende Agrarzölle 
die Lebenshaltung der städtischen Bevölkerung v er
teuern und dam it die W ettbewerbsfähigkeit des deut
schen Exports auf dem Umweg über erhöhte Lebens
haltungskosten der Industriearbeiter vermindern, 
wurde nicht anerkannt.
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Dagegen herrschte Einmütigkeit über die Notwendig
keit, klimatische und sonstige natürliche Benachteili
gungen der deutsdien Landwirtsdxaft durdi Zollsdiutz 
auszugleichen. Bei Obst und Gemüse liegt die Saison 
bei den westlidien und südlidien N adibarn natur
gemäß früher, und bei Beginn der deutsdien Saison 
kann vom Ausland her eine Schwemme zu ruinösen 
Preisen herbeigeführt werden. Deshalb entsdiloß man 
sidi bei diesen Produkten zu saisonmäßigen Zoll- 
zusdilägen und zu einem Abgehen vom W ertzoll
system, weil dieses bei unverhältnism äßigen Preis
stürzen die Sdiutzfunktionen verliert. Bei Kohl und 
Äpfeln z. B. hat man sidi deshalb entsdilossen, neben 
dem saisonmäßig wediselnden W ertzoll einen M indest
gewichtszoll festzusetzen. Der konkrete Anlaß zu 
diesem Entsdieid w ar die Obst- und Gemüseschwemme 
des vergangenen Jahres, die den Obst- und Gemüse
bauern 'Not statt Segen bradite und die inländisdie 
Ernte teilweise verderben ließ.

ERMÄCHTIGUNGSKLAUSEL
Da nur die Hälfte der deutschen Ernährung im Inland 
erzeugt wird, sah sdion der Regierungsentwurf für 
etlidie lebenswiditige Artikel eine Klausel vor, die die 
Regierung ermächtigen sollte, bei internationalen V er
teuerungen und Verknappungen die Zölle für die be
treffenden Positionen zu ermäßigen oder aufzuheben. 
Obwohl die deutsdie Landwirtsdiaft gegen ausländi
sdien Preisdrudi außer durdi die Zölle audi durdi so
genannte „Einfuhrsdileusen“ (staatlidie Einfuhr- und 
Vorratsstellen u. a. für Getreide, Fett und Fleisdi) ge- 
sdiützt ist, sah sie in dieser Klausel ein staatlidies 
Preisdrudanittel.
Audi die Verhandlungsdelegation in Torquay madite 
Bedenken gegen diese Klausel geltend, weil Positionen, 
die mit der Aussidit auf Ermäßigung versehen sind, 
natürlich keinen vollen Gegenwert für vom Ausland 
zu gewährende Vergünstigungen sind. Trotzdem wurde 
die Notwendigkeit allgemein anerkannt, und der Streit 
ging sdiließlidi um das staatsreditlidie Prinzip, ob 
eine Ermäditigung, die der Regierung ein Verord
nungsrecht gibt, mit einer Auflage des Parlaments 
versehen werden kann, die sein vorheriges Einver
ständnis zur Bedingung madit. Die bisherige Diskus
sion scheint eine Mehrheit für die Auffassung zu er
geben, die statt der zeitraubenden parlam entarisdien 
Gesetzgebung einen an parlamentarische Zustimmung 
gebundenen Verordnungsweg vorsieht. Die starke Ver- 
änderlidikeit der heutigen W eltwirtsdiaftslage madit 
diese gesteigerte parlam entarisdie Beweglidikeit not
wendig. Als Unikum sei vermerkt, daß ein leitender 
Ministerialbeamter bis zuletzt eine generelle Regie- 
rungsermäditigung, ohne Mitwirkung des Parlaments, 
zur Veränderung des ganzen Zolltarifs forderte, wie 
es die Nationalsozialisten kurz vor dem Kriege ein
geführt hatten.
Die steigende Unsidierheit der W eltm ärkte führte 
während der Beratungen dazu, nadi und nadi audi für 
Positionen der gewerblidien W irtsdiaft diese Klausel 
vorzusehen. Es fallen jetzt unter anderem darunter: 
Getreide, Sdiladitvieh, Speisefette, Gemüse, Papier, 
Baumaterial und Aluminium (letzteres war von der 
Regierung sdion vorgesehen).

Die Labilität der nationalen und internationalen W irt
schaftslage läßt für die Zukunft ein derart statistisches 
Zolltarifgesetz wie das vom Anfang des Jahrhunderts 
kaum wieder möglich ersdieinen. Die Sdiwierigkeit 
liegt heute darin, ein Gesetz zu sdiaffen, das beweg- 
lidi genug ist, um sich der w irtsdiaftlidien Lage 
zweckvoll anpassen zu können, aber fest genug, um 
das W ort „Gesetz“ überhaupt zu rechtfertigen und 
nidit in seiner Bedeutung zu einem „Ermäditigungs- 
gesetz“ zu erweidien.

FINANZZÖLLE
Vom Grundsatz, die Zollhöhe nach den wirtschaft
lichen Bedürfnissen zu bemessen, bilden die Finanz
zölle eine Ausnahme. Sie sichern dem Staat feste Ein
nahmen und sind deshalb weiterhin als Gewichtszölle 
vorgesehen, um in ihrer Höhe nur den Schwankungen 
des Verbraudis, nidit aber darüber hinaus den Preis
schwankungen unterworfen zu sein.
Bei Tabak, Kaffee und Tee ist die fiskalische Haupt
einnahmequelle nicht einmal der /.oll, sondern die 
außerdem auf diese W aren erhobene Verbraudis- 
steuer. Beim Tabak wird die nadi Herkunft und Art 
nicht unterschiedene Zollbelastung hinterher durch 
Differenzierung der Tabaksteuer nach der A rt des 
Endprodukts (Zigaretten, Rauchtabak usw. haben 
unterschiedliche Steuersätze) im Interesse des in- 
ländisdien Tabakanbaus und der Tabakindustrie ab
gestuft. Bei Kaffee und Tee liegen die Verhältnisse 
einfacher, und es liegt deshalb kein Grund vor, die 
fiskalische Belastung in Zoll und Steuer aufzuspalten. 
Auch das Ausland betrachtet bei H andelsvertrags
verhandlungen beide Belastungen zusammen. Der 
Vorsdilag, Steuer und Zoll bei Kaffee und Tee zu
sammenzulegen, ist zwar nodi nidit entsdiieden, wird 
aber im Interesse der Verwaltungsvereinfachung wei
ter verfolgt. Zu den Positionen der Finanzzölle redinet 
die Regierung darüber hinaus auch Kakao, den sie mit 
10 “/o, und Gewürze, die sie mit 25 “/o W ertzoll belegte, 
statt entsprediend dem Finanzzollprinzip Gewidits- 
zölle vorzunehmen.
Die SPD. wandte sich mit Nachdruck gegen diese 
Ausweitung der Finanzzölle auf Volksnahrungsmittel. 
Die Unlogik, hier W ertzölle vorzusehen, zeigt, daß 
hier zumindest eine mangelnde Durcharbeitung der 
M aterie stattgefunden hat. Das Hauptargument des 
Finanzministeriums für die Zölle war, daß solche in
direkten Belastungen sich auf den Verbraucherpreis 
kaum auswirkten, da die Verdienstspannen bei Scho
kolade etwa 50 “/» vom Verbraucherpreis ausmachten 
und die Preisbildung für Gewürze überhaupt nur 
spekulativ sei. Dieses Argument, daß die Belastung 
darum nur den Handel träfe, wurde als überspitzt 
zurückgewiesen.

VERTEILERSPANNEN
Aber auch bei etlichen anderen Positionen spielte der 
Hinweis eine Rolle, daß ein Druck auf die Produ
zenten, durch niedrigen Zollschutz ihre Produktion 
zu verbilligen, sich auf den Verbraucherpreis nicht 
voll auswirke, da die Distributionskosten — angefaa- 
gen beim Verkaufsapparat des Produzenten selber — 
oft mehr als die Herstellungskosten ausmachten. 
Dieser Kostenanteil ist nicht nur jeder Rationalisie
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rung unzugänglich, sondern hat sich, über einen län
geren Zeitraum gesehen, erhöht. Angesichts der 
gegenwärtigen Preissteigerungen ist wiederholt auf 
die scheinbar widerspruchsvolle Tatsache hingewie
sen worden, daß dort, wo die „freie Konkurrenz" am 
ehesten zu finden sei, nämlich im Handel, am wenig
sten rationalisiert ist. Es liegt daher nahe, an diesem 
Kostenteil Abstriche vorzunehmen. Das ist, wie die 
Erfahrung zeigt, mit „marktkonformen" M itteln nicht 
zu erreichen, sondern nur durch organisatorische Än
derungen in der gesam ten volkswirtschaftlichen 
Struktur. Insofern bestehen hier Analogien zu der 
oben erwähnten Situation in der Landwirtschaft. Han
del, Gewerbe und Landwirtschaft unterliegen ver
schiedenen Entwicklungstendenzen und sind deshalb 
nicht m it gleichen wirtschaftlichen M itteln zu ent
wickeln.
Obwohl diese Frage kein unm ittelbarer Teil des Zoll
tarifs ist, bedarf sie doch in diesem Zusammenhang 
der Berücksichtigung, weil das Argument, niedrige 
Zölle seien für billige Verbraucherpreise entscheidend, 
hierdurch in seiner Bedeutung begrenzt wird. Das der 
Wissenschaft bekannte Problem ist bei diesen Beratun
gen in das Blickfeld der W irtschaftspolitik gerückt und 
verdient hier nadihaltige Beachtung.

GEWERBLICHE ZÖLLE
K u n s t d ü n g e r .  W ährend der Regierungsentwurf 
für die meisten Kunstdüngerarten prohibitive Höchst
sätze von 35 "/o und für Kali von 20 Vo vorsah, forderte 
der Agrarausschuß des Bunderstages Zollfreiheit, um 
die Landwirtschaft billigst zu versorgen.
Beide Extreme hielten einer Prüfung nicht stand. Der 
Regierungsentwurf hatte diesen Industrien offenbar 
ein erheblich übertriebenes Schutzbedürfnis zugebilligt, 
während die Landwirtschaftsvertreter kurzsichtig in 
ihren Forderungen waren, denn ohne jeden Schutz 
sind diese Industrien nicht lebensfähig. Die Fabriken 
sind zum Teil durch Bomben und Demontage ge
schädigt. Einige der Chemikalien sind Abfallprodukte 
ausländischer Rüstungsindustrien und deshalb hier 
nicht gleidi billig herzustellen. Zollfreiheit würde für 
die Landwirtschaft wahrscheinlich die Abhängigkeit 
von ausländischen Kunstdüngerlieferungen zur Folge 
haben und auf die Dauer nidit vorteilhaft sein. Die 
Kommission einigte sidi auf mittlere Sätze. 
T e x t i l i e n .  Auf dem Gebiet der Textilien konnte 
keine Einigkeit in der Kommission erzielt werden. Die 
Textilindustrie führt für ihr Sdiutzbedürfnis Kriegs- 
sdiäden, Zonentrennung und ausländisdie Rohstoff
abhängigkeit, die überteuerten Rohstoffeinkauf zur 
Folge habe, ins Feld. Dagegen stehen die Verbraucher
interessen, die bessere Q ualitäten zu billigeren Preisen 
aus dem Ausland beziehen können. Der enorme 
Textilienbedarf der gesamten Bevölkerung, der eine 
Kriegsfolge ist, muß unbedingt befriedigt werden. 
Zudem hat man von der Textilindustrie den Eindruck 
unvertretbarer Knappheitsgewinne seit der W ährungs
reform. Der V erbraudierstandpunkt wurde mit be
merkenswertem Nadidrudc vom Textilhandel geteilt, 
üb er die sdiließlidie Höhe der einzelnen Positionen 
wird der Bundestag endgültig entsdieiden müssen.

V e r b o t e n e  u n d  b e s c h r ä n k t e  I n d u s t r i e n .  
Für Kriegsmaterial, dessen Einfuhr verboten ist, 
einigte man sidi sta tt irgendwelcher Zollsätze auf Ein
fügung einer Anmerkung, daß diese Frage niciit zur 
deutschen Kompetenz gehöre. Für Buna und andere 
noch verbotene Industrien ist Zollfreiheit vorgesehen, 
mit der Absicht, bei Aufhebung der Verbote durch 
eine Ermächtigungsklausel (mit um gekehrter W irkung 
wie die oben erw ähnte Klausel) einen Zollsdiutz ein
zuführen, da diese stark  gesdiwächten Industrien 
nicht ohne Zollschutz von vorn beginnen können. 
Produktionsbeschränkte Industrien, wie z. B. A lu
minium und Kugellager, haben einen Schutz erhalten, 
den sie bei ungehemmter Produktionsfähigkeit wohl 
nicht verdienten. Aber die politisdie Benachteiligung 
dieser Industrien mußte in Rechnung gestellt werden, 
ü b er die Eisenzölle konnte man nicht zu einer ab
schließenden Entsdieidung kommen, da der Schuman- 
Plan in seiner Auswirkung noch nicht zu übersehen ist. 
M e c h a n i s c h e  M a s s e n g ü t e r .  W ährend die 
meisten Maschinen-, Elektro- und optischen Positionen 
mäßige Zollsätze haben, da die deutsche Industrie auf 
dem W eltm arkt durchaus konkurrenzfähig ist, sind für 
Autos, Fahrräder, Kühlschränke und Schreibmaschinen 
prohibitive Schutzzölle vorgesehen. In einer solchen 
Behandlung liegt die Gefahr, diese Industrien dazu zu 
veranlassen, ihre W aren nicht durch möglichst nied
rige Preisstellung weitesten Käuferschiditen zu er
schließen, sondern den Inlandsm arkt durch Ausschal
tung der Auslandskonkurrenz als ein Schutzgebiet für 
überhöhte Preise anzusehen.
So sind beispielsweise die deutschen Fahrräder nicht 
nur zu teuer (aus gekauften Einzelteilen baut sich der 
Bastler selber ein billigeres Rad), sondern gegenüber 
ausländischer Konkurrenz auch technisch veraltet. 
Kühlschränke gelten hierzulande als Luxus und können 
nur durch wesentliche Verbilligung zu M assenartikeln 
werden. Ähnlich liegt es bei Schreibmaschinen, die 
offenbar auch mit ungewöhnlidi hohen V erteilungs
kosten belastet sind.
Personenautos, deren Verkaufspreise sich seit der 
W ährungsreform überhaupt nicht nach den H erstel
lungskosten - richten, sondern nur als m onopolistisdie 
Knappheitspreise anzusprechen sind, sind auch im kon
kurrierenden Ausland durch prohibitive Zölle ab
geschirmt. Eine Öffnung des deutschen M arktes, ohne 
entsprechende M aßnahmen in Italien, Frankreich und 
England, w äre einseitig gegen Deutschland gerichtet. 
Es ist deshalb nur zu hoffen, daß auch unsere Handels
partner diesen Protektionismus eindämmen.
W enn der Weg, durch Zollsenkungen diese Industrien 
zu wesentlichen Preisreduzierungen und ausreichender 
M arktbefriedigung zu veranlassen, verschlossen bleibt, 
müssen andere wirtschaftspolitische Maßnahmen er
griffen werden. Der Zolltarif kann nur dann w irkungs
voll eingesetzt werden, wenn das Ausland sich des 
gleichen Mittels bedient.
Die wirtschaftliche Integration Europas ist nicht durch 
technische Vereinbarungen über das Zollschema zu er
reichen, sondern nur wenn man sich entschließt, durch 
Zollsenkungen die eigene Produktion der ausländischen 
Konkurrenz auszusetzen.
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